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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau und das dazugehörige Fakultativprotokoll,

– unter Hinweis auf das Protokoll zu der Afrikanischen Charta der Menschenrechte und der 
Rechte der Völker über die Rechte der Frauen in Afrika,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Vereinten Nationen über den Schutz von Frauen und 
Kindern in Zeiten eines Notstands und im bewaffneten Konflikt und die Resolutionen 
1325 (2000) und 1820 (2008) des Sicherheitsrats,

– unter Hinweis auf den EU-Aktionsplan zur Gleichstellung der Geschlechter und 
Machtgleichstellung der Frauen in der Entwicklungszusammenarbeit (2010–2015),

– unter Hinweis auf die Leitlinien der EU zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen und zur 
Bekämpfung aller Formen ihrer Diskriminierung,

A. in der Erwägung, dass die Menschenrechtsverletzungen und die politische, ökologische, 
entwicklungspolitische und humanitäre Krise in der Sahelzone besonders Frauen 
betreffen, die oft unter Diskriminierungen, einer außergewöhnlich unsicheren Situation in 
physischer und persönlicher Hinsicht, chronischer Armut und Ausgrenzung leiden;

B. in der Erwägung, dass die Mehrheit der Kleinbauern in der Sahelzone Frauen sind, die 
jedoch bei den Bodenrechten benachteiligt werden; in der Erwägung, dass dieses fehlende 
Eigentum an Grund und Boden die Armut von Frauen verstärkt;

C. in der Erwägung, dass ein immer restriktiveres soziales Umfeld die Mobilität und
Produktivität und letztlich die Möglichkeiten der Frauen einschränkt, in einflussreiche 
Führungspositionen zu gelangen und die Frauenrechte wirksam zu verteidigen;

D. in der Erwägung, dass die Gleichstellung der Geschlechter, die politische und 
wirtschaftliche Teilhabe von Frauen, die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter 
und der Schutz der Frauenrechte wesentlich sind, um die Armut zu verringern und eine 
nachhaltige Entwicklung zu fördern;

E. in der Erwägung, dass sich auf dem Gipfel zum Thema Familienplanung im Juli 2012 in 
London über 100 Regierungen, internationale Einrichtungen und nichtstaatliche 
Organisationen vorgenommen haben, bis 2020 weitere 4 Milliarden US-Dollar zu 
investieren, um die Anzahl der Frauen, die empfängnisverhütende Maßnahmen ergreifen, 
in den 69 ärmsten Ländern der Erde, darunter die Länder der Sahelzone, um 
120 Millionen zu erhöhen, und in der Erwägung, dass dieser Betrag zusätzlich zu den 
derzeitigen 10 Milliarden US-Dollar aufgebracht werden soll;

F. in der Erwägung, dass es sich Studien zufolge positiv auswirkt, wenn Frauen gebildet 
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sind, ein eigenes Einkommen erwirtschaften und darüber verfügen können – die Mutter-
und Kindersterblichkeit sinkt, die Gesundheit und Ernährung von Frauen und Kindern 
verbessert sich, die landwirtschaftliche Produktivität steigt, der Klimawandel kann 
gebremst werden, das Bevölkerungswachstum verlangsamt sich, Volkswirtschaften 
wachsen, und Armutsspiralen werden durchbrochen1;

1. stellt fest, dass Frauen oftmals diskriminiert werden, was die Anerkennung ihres Einsatzes 
für den Frieden anbelangt; weist darauf hin, dass Frauen, wenn sie in größerer Zahl 
regelmäßig an den Prozessen der Konfliktlösung und der Friedenskonsolidierung beteiligt 
sind, eine Schlüsselrolle bei Friedensverhandlungen spielen und somit dazu beitragen, 
dass Wiederaufbau, Rehabilitation und Friedenskonsolidierung in größerem Ausmaß 
stattfinden; regt deshalb die Beteiligung von Frauen an allen nationalen, regionalen und 
internationalen Aussöhnungsprozessen für Mali an, insbesondere für den Norden des 
Landes; verlangt, dass die nationalen Aktionspläne im Rahmen der Resolution 1325 des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen regelmäßig überarbeitet und ihre Prioritäten 
regelmäßig aktualisiert werden;

2. ist besorgt angesichts der Diskriminierung, der Frauen und Mädchen in weiten Teilen 
dieser Region ausgesetzt sind, insbesondere was den Zugang zu Bildung, abgesicherten 
Arbeitsverhältnissen und Gesundheitsversorgung betrifft, sowie im Zusammenhang mit 
Praktiken wie Zwangsheirat, sexueller Ausbeutung und Genitalverstümmelung;

3. bekundet seine tiefe Besorgnis über die Anwendung von Gesetzen über „öffentliche 
unzüchtige Handlungen“ und von Gesetzen, die Zusammenschlüsse mit „amoralischen 
Zielsetzungen“ verbieten, in Bezug auf Lesben, Schwule, Bisexuelle und 
Transgenderpersonen in Mali und der gesamten Region; weist darauf hin, dass 
gleichgeschlechtliche Beziehungen dort zwar legal sind, jedoch häufig Diskriminierungen 
gemeldet werden;

4. fordert die EU und die Länder der Sahelzone nachdrücklich auf, folgende Resolutionen 
des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen uneingeschränkt umzusetzen: Resolution 1325 
über Frauen, Frieden und Sicherheit, in der die Beteiligung von Frauen an der 
Konfliktlösung unter allen Aspekten und auf allen Ebenen gefordert wird, Resolution 
1820 über sexuelle Gewalt in und nach bewaffneten Konflikten, ebenso die 
nachfolgenden, darauf aufbauenden Resolutionen 1888, 1889 und 1960; fordert in diesem 
Zusammenhang, die Bedeutung der Beteiligung von Frauen an Friedensprozessen 
hervorzuheben und diese zu gewährleisten und des Weiteren anzuerkennen, dass 
geschlechtsspezifischen Aspekten im Rahmen der Konfliktverhütung, der Einsätze zur 
Friedenssicherung, der humanitären Hilfe und des Wiederaufbaus nach Konflikten 
Rechnung getragen werden muss; beklagt das extreme Leid von Frauen in 
Konfliktgebieten einzig aufgrund ihres Geschlechts; bekräftigt, dass Praktiken wie die 
Vergewaltigung von Mädchen durch Soldaten, Zwangsprostitution, erzwungene 
Schwängerung, sexuelle Versklavung, Vergewaltigung, sexuelle Belästigung und 
einvernehmliche Entführungen (durch Verführung) Verbrechen sind, die nicht ignoriert 
werden dürfen; bekräftigt, dass die EU derartige Handlungen als grundlegende Probleme 

                                               
1 Isobel Coleman, „The global glass ceiling: why empowering women is good for business“, in Foreign Affairs,
Band 89, Mai/Juni 2010, S. 13–20; Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen, „State of World Population 2009 
– Facing a changing world: women, population and climate“.
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behandeln muss, denen Rechnung zu tragen ist; betont, dass den Frauen und Mädchen, die 
in bewaffneten Konflikten Opfer von Vergewaltigungen wurden, unbedingt 
Schwangerschaftsabbrüche ermöglicht werden müssen;

5. weist darauf hin, dass der Kampf gegen die Straflosigkeit, u. a. im Zusammenhang mit 
geschlechtsspezifischen Gewalttaten in Konflikten, die die Würde der Frauen verletzen, 
eine grundlegende Voraussetzung für die Stabilisierung und die langfristige 
Friedenskonsolidierung ist; begrüßt in diesem Zusammenhang die Anrufung des 
Internationalen Strafgerichtshofs durch die malische Regierung und die Einsetzung einer 
internationalen Untersuchungskommission für die in Mali verübten Verbrechen und 
Menschenrechtsverletzungen;

6. fordert die Länder der Sahelzone nachdrücklich auf, ihre Gesetze im Hinblick auf Frauen 
und Eigentumsrechte zu überarbeiten; betont, dass Frauen das Eigentum an dem Land, das 
sie bewirtschaften und auf dem sie leben, haben müssen;

7. verweist insbesondere auf den Fall saharauischer Frauen und auf ihre wichtige Rolle in 
der saharauischen Gesellschaft, vor allem in den Flüchtlingslagern, in denen ein deutlicher 
Rückgang des Analphabetismus – von 95 % unmittelbar nach dem Ende der spanischen 
Kolonialherrschaft auf derzeit 5 % – zu verzeichnen ist; betont die Schlüsselrolle der 
Frauen beim Aufbau saharauischer Institutionen und ihre ausgeprägte Beteiligung an der 
Beschlussfassung auf allen Ebenen, von den lokalen Ausschüssen bis hin zu Parlament 
und Regierung;

8. verurteilt die Menschenrechtsverletzungen, denen saharauische Frauen in den von 
Marokko besetzten Gebieten ausgesetzt sind und die insbesondere in Schikanen und 
sexueller Gewalt zum Ausdruck kommen, mit denen die Besatzungstruppen die 
saharauische Bevölkerung in ihrem Kampf für ihr legitimes Recht auf Selbstbestimmung 
einzuschüchtern suchen;

9. weist auf die Rolle der Frauen in der Westsahara für die Sicherung des Friedens, die 
Förderung des Dialogs und die Beilegung des Konflikts sowie für die Bewahrung der 
saharauischen Gesellschaft und Strukturen hin;

10. verurteilt die Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Drittländern im Rahmen 
des Europäischen Instruments für Demokratie und Menschenrechte (EIDHR) und 
bekräftigt das Recht aller Völker auf Souveränität und Selbstbestimmung ohne 
Einmischung von außen; ist der Ansicht, dass der Schutz der Frauenrechte und die 
Unterstützung von Maßnahmen, durch die die aktive Teilhabe von Frauen an sämtlichen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens gefördert wird, wesentlich für die Demokratie in 
allen Ländern sind;

11. erkennt gleichwohl die positive Funktion des Europäischen Instruments für Demokratie 
und Menschenrechte für den Schutz der Frauenrechte und die Konsolidierung der 
Demokratie in Drittländern an;

12. begrüßt die Bemühungen der Afrikanischen Union zur Förderung der Frauenrechte und 
weist auf die Bedeutung der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten 
(ECOWAS) für die Stabilität in der Region hin;



PE513.183v02-00 6/9 AD\1001689DE.doc

DE

13. fordert Maßnahmen, mit denen die besondere Lage schutzbedürftiger Gruppen, etwa 
Frauen, Kinder und Menschen mit Behinderungen, berücksichtigt wird, und darüber 
hinaus eine entsprechende Infrastruktur, beispielsweise Krankenhäuser, Schulen und 
Lehrmaterial, sowie die erforderliche soziale, psychologische und administrative 
Unterstützung; betont, wie wichtig es ist, mit Frauenorganisationen vor Ort 
zusammenzuarbeiten und ihren Rat einzuholen;

14. stellt fest, dass ein besonderes Augenmerk auf die Unterweisung beider Geschlechter in 
geschlechtsspezifischen Fragen ab der Einschulung zu legen ist, damit sich die 
Einstellungen und gesellschaftlich bedingten Stereotype allmählich ändern und die 
Gleichstellung von Frauen und Männern in den Gesellschaften der Sahelzone als 
grundlegendes Prinzip verankert wird;

15.  fordert die Kommission, den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) und den Rat auf, 
mehr Länder der Region dabei zu unterstützen, die Rechte von Frauen und Mädchen 
explizit gesetzlich festzuschreiben und in Programmen zu deren Schutz zu fördern, 
insbesondere in Bezug auf den Zugang zu Gemeinwohldienstleistungen, vor allem im 
Bildungsbereich, und zur Gesundheitsversorgung, auf ihre  sexuellen und reproduktiven 
Rechte, die Aufnahme sicherer Kredite für Lebensmittel, Land und Produktionsmittel, 
insbesondere in den ländlichen Gebieten, sowie den Zugang zum Gesundheitswesen und 
zur Justiz, um die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frauen durch den Wechsel vom 
informellen in den formellen Sektor sowie die Beteiligung der Frauen an der politischen 
und wirtschaftlichen Beschlussfassung zu fördern und alle Arten von Gewalt gegenüber 
Frauen und Mädchen zu beseitigen, einschließlich der Zwangsverheiratung 
Minderjähriger und der barbarischen Genitalverstümmelung bei Frauen;

16. betont, dass häusliche Gewalt keine private Familienangelegenheit ist und Gewalt nicht 
mit tief verwurzelten kulturellen oder religiösen Überzeugungen zu entschuldigen ist;

17. fordert die Kommission, den EAD und die Partnerländer auf, in den 
Friedensverhandlungen das Thema der Straflosigkeit vorrangig zu behandeln und dafür zu 
sorgen, dass Sexualstraftäter strafrechtlich verfolgt werden;

18. fordert die Länder der Sahelzone auf, Gesetze zu erlassen und konkrete Maßnahmen zu 
ergreifen, um alle Formen von Gewalt gegenüber Frauen unter Strafandrohung zu 
verbieten, einschließlich häuslicher und sexueller Gewalt, sexueller Belästigung und 
schädigender Bräuche wie der Genitalverstümmelung bei Frauen und Zwangsehen, 
insbesondere im Fall minderjähriger Mädchen; hebt hervor, dass es neben der 
Bekämpfung der Straflosigkeit auf Täterseite und der Untersuchung, Verfolgung und 
angemessenen Bestrafung dieser Verbrechen gilt, die Opfer zu schützen, zielgerichtete 
Dienstleistungen anzubieten und allen Frauen den uneingeschränkten Zugang zur Justiz 
ohne Diskriminierung aus religiösen oder ethnischen Gründen zu gewähren;

19. weist darauf hin, dass lokale Frauenverbände an der Planung und Umsetzung von 
Projekten beteiligt werden müssen, wobei ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu 
berücksichtigen sind und ihnen der Zugang zu nationalen und internationalen öffentlichen 
Mitteln erleichtert werden muss;

20. fordert die Länder der Sahelzone auf, dafür zu sorgen, dass alle Mädchen bei ihrer Geburt 
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registriert und später für den Grundschulbesuch angemeldet werden;

21. fordert von den EU-Sonderbeauftragten für die Sahelzone bzw. für Menschenrechte, 
gemeinsame Maßnahmen für einen wirksameren Schutz der Frauenrechte in der Region 
zu ergreifen und insbesondere gegen die Straflosigkeit bei geschlechtsspezifischen 
Gewalttaten und allen Formen von Gewalt, die die Würde der Frauen verletzen, 
vorzugehen; fordert die Kommission, den EAD und die Partnerstaaten nachdrücklich auf, 
die Frauenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter zu vorrangigen Zielen von 
bilateralen Hilfsprogrammen zu erklären und für eine dauerhafte und zuverlässige 
Finanzierung von Initiativen zur Förderung der Teilhabe von Frauen und der 
Gleichstellung der Geschlechter zu sorgen; verurteilt Gewalt insbesondere als das 
wichtigste Hindernis für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Freiheit von Frauen; 
betont, dass die Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen als 
Querschnittsthema angesehen werden muss;

22. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, mehr Geld für die Förderung 
der Rechte und der Teilhabe der Frauen in der Region bereitzustellen;

23. weist darauf hin, dass der Menschenhandel zu dem umfassenderen Problem des 
organisierten Verbrechens gehört, zu dem auch der illegale Handel mit Drogen, Öl, 
Zigaretten, gefälschten Medikamenten und Schusswaffen zählt; fordert die politischen 
Entscheidungsträger der Länder der Sahelzone auf, zur Stärkung der 
Strafverfolgungssysteme zusammenzuarbeiten, um alle Formen des illegalen Handels zu 
beseitigen, insbesondere den Menschenhandel, dem einige der jüngsten und ärmsten 
Frauen der Region zum Opfer fallen;

24. bedauert, dass weder in der am 21. März 2011 angenommenen EU-Strategie für Sicherheit 
und Entwicklung in der Sahelzone noch in den diesbezüglichen Schlussfolgerungen des 
Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ vom 23. März 2012 auf die Förderung der 
Geschlechtergleichstellung, die Lage der Frauen oder den Schutz der Frauenrechte 
eingegangen wird;

25. fordert die Staaten der Sahelzone auf, enger zusammenzuarbeiten, um mit den 
nichtstaatlichen Organisationen, der Zivilgesellschaft, den Vereinten Nationen und der EU 
Sensibilisierungskampagnen zu den Frauenrechten durchzuführen;

26. bedauert, dass die Kommission dem Zusammenhang zwischen Armut und Geschlecht 
nicht genügend Gewicht beimisst; vertritt die Auffassung, dass die EU in die besonderen 
Bedürfnisse von Frauen investieren und Sozialschutzprogramme auflegen muss, die auf 
ihre Probleme ausgerichtet sind; betont, dass die Gleichstellung der Geschlechter sowie 
die politische und wirtschaftliche Teilhabe von Frauen wesentlich sind, um die Ziele der 
Entwicklung und der Armutsbekämpfung in der Sahelzone zu erreichen; fordert die 
Kommission eindringlich auf, dafür zu sorgen, dass die Gleichstellung der Geschlechter 
und die Teilhabe von Frauen in sämtliche entwicklungspolitischen Maßnahmen und 
Programme der EU mit Bezug zur Sahelzone einbezogen werden;

27. verurteilt die Tatsache, dass sich die Nahrungsmittelkrise und die humanitäre Krise in der 
Sahelzone aufgrund der Haushaltskürzungen in Bereichen wie Ernährungssicherheit, 
Gesundheit und Bildung, die für die Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele 
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entscheidend sind, weiter verschärfen; betont, dass strukturelle Maßnahmen in den 
Bereichen Landwirtschaft, Ernährungssicherheit und Ernährung ebenso wie konkrete 
Maßnahmen zur Unterbindung der Landnahme unbedingt erforderlich sind, um inklusives 
und nachhaltiges Wachstum zu fördern und zu verhindern, dass sich Nahrungsmittelkrisen 
in der Sahelzone Jahr für Jahr wiederholen;

28. stellt fest, dass Frauen eine wesentliche Rolle für die Entwicklung der Sahelzone spielen, 
insbesondere für die Ernährung, die Ernährungssicherheit und die 
Nahrungsmittelproduktion, da in erster Linie Frauen in der Landwirtschaft tätig sind, auch 
wenn sie nach wie vor kaum eine Möglichkeit haben, das Eigentum an dem von ihnen 
bewirtschafteten Land zu erwerben; fordert die Kommission auf, die zentrale Rolle 
anzuerkennen, die Frauen als Kleinbäuerinnen für die Ernährungssicherheit spielen, und 
in Programme zu investieren, die speziell auf deren Unterstützung ausgerichtet sind; 
verweist nachdrücklich darauf, dass die EU-Strategie auch auf Maßnahmen abzielen 
sollte, mit denen sichergestellt wird, dass die schutzbedürftigsten Bevölkerungsgruppen, 
speziell in ländlichen Gebieten, von Schulungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft, 
Erziehung in den Bereichen Ernährung, Hygiene und Arbeitsbedingungen und im 
Bedarfsfall von einem Sicherheitsnetz profitieren können; betont, dass die Kleinbauern, 
insbesondere Frauen, nur dann nachhaltige Landwirtschaft betreiben und darüber hinaus 
ihr Produktionspotenzial steigern können, wenn sie einfacher Mikrokredite aufnehmen 
können, um in Saatgut, Düngemittel und Bewässerungssysteme höherer Qualität sowie in 
die notwendigen Instrumente zum Schutz ihrer Kulturen vor Schädlingen und Krankheiten 
investieren zu können;

29. betont, dass die EU dringend humanitäre Hilfe bereitstellen muss, um zur Verwirklichung 
der Millennium-Entwicklungsziele beizutragen; betont, dass das Ziel, die Gesundheit der 
Mütter zu verbessern, verfolgt werden muss, um die Müttersterblichkeit zu verringern, die 
allgemeine Versorgung im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit sowie der 
Familienplanung zu gewährleisten; betont, dass Information und Sensibilisierung im 
Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit ein fester Bestandteil der Strategie 
zur Verbesserung der Gesundheit von Frauen sein müssen;

30. betont, dass zur Stärkung der Gesundheitssysteme Gesundheitsprogramme ausgearbeitet 
und durchgeführt werden müssen und dabei zu berücksichtigen ist, dass sich die weltweite 
Wirtschaftskrise negativ auf die Fortschritte bei der Bekämpfung von HIV/AIDS, 
Tuberkulose, Malaria und anderen Krankheiten auswirkt;
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